
Zürcher Braunviehzüchter tagten in Meilen

Grosse Kantonalschau im 2019

In Meilen haben die Delegierten des 
Zürcher Braunviehzuchtverbandes 
getagt. Dabei wurden die Rahmenbe-
dingungen für die grosse Kantonal-
schau im April 2019 festgelegt. 

Der ortsansässige Viehzuchtverein zählt 
aktuell sechs aktive Mitglieder. «Im 
vergangenen Jahr konnten wir unser 
125-jähriges Bestehen feiern», hielt 
Prä sident Ueli Dolder fest. Aktuell hal-
ten die Mit glieder 250 Herdebuchtie-
re. Besonders stolz verwies Dolder auf 
die 37 Kühe, die über eine Leistung 
von 50 000 kg aufweisen. Rückblickend 
sprach Verbandspräsident Martin Gaf-
ner von einem eher ungünstigen Start 
bezüglich der Raufutterqualität des 
ersten Schnittes. 

Bezüglich der Finanzen leistete ei-
nerseits der nationale Dachverband ei-
nen Beitrag von etwas über 3000 Fran-
ken für die Teilnahme an der BRUNA. 
Zugleich wurde ein Jahresbeitrag ein-
gezogen, sodass man Einnahmen von 
17 100 Franken verzeichnete. Im Gegen-
zug weist der Verband Ausgaben von 

knapp 7300 Franken auf. Es resultiert 
ein Ertragsüberschuss von über 9800 
Franken. Aufgrund des Budgets wird 
im laufenden Jahr auf den Einzug 
eines Beitrages verzichtet. 

Für eine kurze Diskussion sorgte der 
Antrag des Zuchtvereins Winterthur. 
Dieser verlangte, dass man die Struk-
turen anpassen sollte, um Kosten zu 
senken. Der Vorstand wie auch einzel-
ne Votanten befürchteten, dass dies 
die Einflussfähigkeit des viertgrössten 
kantonalen Braunviehzuchtverbands 
stark einschränken wird, sodass der 
Antrag mit 4 zu 88 Stimmen deutlich 
abgelehnt wurde. 

An der DV beschlossen die Mitglie-
der, dass im April 2019 auf dem Hof 
Sunnerai in Herrliberg eine grosse 
Kantonalviehschau durchgeführt wird. 
«Wir stellen uns vor, dass dafür 120 
Brown-Swiss und 40 Original-Braun-
viehtiere ausgestellt werden», kündig-
te Martin Gafner an. Die Anmeldung 
steht allen Züchtern und Verbandsmit-
gliedern offen. Das Einstellen und Vor-
führen wie auch die Festwirtschaft wer-
den in der Reithalle erfolgen. Ein Hö-
hepunkt an der Delegierten ver samm-

lung ist die Ehrung jener Kühe, die eine 
Lebensleistung von 100 000 kg aufwei-
sen. In Meilen sind 23 Zürcher Kühe 
für eine erreichte Lebensleistung durch 
den Vizedirektor des Schweizer Braun-
viehzuchtverbands Martin Rust geehrt 
worden. n Romü

Automatischer internationaler Informationsaustausch 

Durch den automatischen internatio-
nalen Informationsaustausch fällt 
grenzübergreifend das Bankengeheim-
nis. Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz mit bisher nicht deklariertem 
Vermögen im Ausland sollten unbe-
dingt bis zum 30. September 2018 
handeln. 

Seit Anfang 2017 ist das Gesetz über 
den automatischen internationalen In-
formationsaustausch (AIA) in Kraft ge-
treten. Es handelt es sich dabei um 
einen Standard, der festlegt, wie die 
Steuerbehörden untereinander Infor-
mationen der teilnehmenden Länder 
zu den ausländischen Bankkonten und 
Depots der Steuerpflichtigen austau-
schen. Dieser Standard wurde von der 
Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
entwickelt und herausgegeben. Der 
AIA-Standard wird global eingeführt; 

die EU-Staaten und Australien haben 
sich bereits dafür verpflichtet. Schwei-
zer Finanzinstitute, d.h. Banken, In-
vestmentfirmen und Versicherungsge-
sellschaften, übermitteln diesen Län-
dern Angaben über ihre Bürger, wenn 

diese Vermögenswerte in der Schweiz 
halten. Dazu gehören Bankverbindun-
gen, Kontensaldi, Zinsen, Dividenden 
sowie Personalien und Steueridentifi-
kationsnummer. Umgekehrt wird eben-
falls die Schweiz viele Informationen 

über Bankkunden aus dem Ausland 
erhalten. Die erhaltenen Daten wer-
den bei der Eidgenössischen Steuerver-
waltung ein treffen und auf einer IT-
Plattform gespeichert. Die kantonalen 
Steuerämter sollen dann auf diese Da-
tenbank zugreifen können. Die erste 
Berichtsperiode umfasst das Jahr 2017. 
Der Aus tausch mit dem Ausland ist ab 
30.9.2018 vorgesehen. 

In der Schweiz Steuerpflichtige, die 
im Ausland Vermögenswerte haben 
oder umgekehrt (Auslandschweizer mit 
Bankkonten etc. in der Schweiz), ha ben 
somit bis Mitte 2018 die Möglichkeit, 
nicht deklariertes Vermögen mittels 
strafloser Selbstanzeige der Steuer be-
hör de mitzuteilen. Dabei wird dem Mel-

denden die Bestrafung erlassen. Nach-
steuern und Zinsen bleiben jedoch ge-
schuldet. Eine straflose Selbstanzeige 
kann allerdings nur einmal straffrei 
vollzogen werden. Bei jeder weiteren 
Selbstanzeige beträgt die Bus se 20 Pro-
zent der fahrlässig oder vorsätzlich 
hinterzogenen Steuern. 

Der gesamte Informationsaustausch 
hat seine Grenzen. Er findet für rein 
schweizerische Vermögensverhältnisse 
keine Anwendung. Im Inland gilt der 
AIA also nicht. Das Bankengeheimnis 
innerhalb der Schweiz bleibt nach wie 
vor intakt. Jedoch bleibt die Frage, wie 
lange noch? n

Aktuelles aus der Arbeitsgruppe Milch

Arbeit wird weitergeführt 

Die Milch respektive der Milchpreis 
für Molkereimilch ist nach wie vor  
ein Sorgenkind. Zu diesem Schluss 
kam der Vorstand des Schweizer 
Bauernverbands. 

In diesem Zusammenhang zog er auch 
Bilanz zu den Ergebnissen der vor ei-
nem Jahr eingesetzten Arbeitsgruppe 
Milch. Die Mitglieder sind der Meinung, 
dass die Arbeitsgruppe in Zusammen-
arbeit mit den Schweizer Milchprodu-
zenten einen Beitrag zur Verbesserung 
der Lage auf dem Molkereimilchmarkt 
geleistet hat. Sie hat mit ihren Aktivi-
täten die Transparenz über die Milch-
preise erhöht, das Bewusstsein von Ge-
sellschaft und Konsumenten für die un-
haltbare Lage auf dem Molkereimilch-
markt geschärft und einen Beitrag zur 
Erhöhung des Richtpreises und zur 
Reduktion von Abzügen geleistet. Weil 
bereits wieder schwarze Wolken am 

Milchhorizont auftauchen, entschied 
der Vorstand, die Aktivitäten der Ar-
beitsgruppe Milch 2018 fortzusetzen. 

Er erachtet es weiter als zentral, dass 
die Milchmengen nicht steigen. 2018 
gibt es kein Instrument zur Beseiti-
gung allfälliger Übermengen mehr. Es 
ist wirtschaftlich besser, stattdessen 
von den guten Preisen für Schlachtkü-
he zu profitieren. Zudem legt der Vor-
stand den Produzenten nahe, im Sinn 
der Glaubwürdigkeit auf die Verfütte-
rung von importiertem Raufutter zu 
verzichten. n Martin Rufer, SBV

«Die Selbstanzeige  
ist nur noch bis am 
30.9.2018 möglich.»
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Insgesamt 23 Züchter konnten für Braunviehkühe mit einer Lebensleistung von über 100 000 kg 
ausgezeichnet werden. Bild: Romü

Der AIA-Standard wird global eingeführt. Bild: Pixabay
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Kühe mit 100 000 kg Milch LL 

Name Besitzer Ort

VIOLA Anliker Stefan Schlatt

ZANIA Auer Roman & 
Heidi

Wetzikon ZH

PAULA Berli Hansueli Grüningen

MARINA Berli Stefan Ebertswil

EMBIRA Bosshard-  
Jucker 

Hittnau

CORIN Brändli Ruedi Bubikon

CALMA Bucher Felix Wald ZH

LIANE Burkhard Erich Mettmenstetten

DEBORA Gachnang – 
Joss Gottfried

Horgenberg

ARINA Haab Martin + 
Dominic

Mettmenstetten

SISSI Haggenmacher 
Adrian

Meilen

BAMBI Imhof Andreas Illnau

NADIA Käser Roland Aesch ZH

PERLA Keller Erich Dietikon

SABRINA Keller Rudolf Hagenbuch ZH

GOLDI Leutert Felix Maschwanden

MONTANA Meier-Kistler 
Rudolf

Niederhasli

RILANA Müller Roger Forch

VIOLA Müller Ueli + 
Esther

Oerlingen

FLORA Stricker  
Hansueli

Hinwil

JEANNETTE Vollenweider 
Ernst + Albert

Mettmenstetten

NEBRASKA Vollenweider 
Ernst + Albert

Mettmenstetten

JMPALA Vollenweider 
Hansruedi

Bäretswil

 

Aktuelles aus dem SBV

Düngung landwirtschaftlicher 
Kulturen

Im Sommer 2017 veröffentlichte  
Agroscope die neuen Grundlagen für 
die Düngung landwirtschaftlicher 
Kulturen in der Schweiz, auch GRUD 
2017 genannt. 

An einer gemeinsamen Sitzung der bei-
den Fachkommissionen Pflanzenbau 
und Viehwirtschaft sowie der Arbeits-
gruppe Agrarforschung wurden nun 

deren Auswirkung auf die Suisse Bi-
lanz diskutiert. Anpassungen beim Ver-
zehr und den Ausscheidungen bei zahl-
reichen Tierkategorien können bei spe-
zialisierten Betrieben zu markanten 
Veränderungen in der Suisse Bilanz füh-
ren. 

Sobald das Berechnungstool mit den 
neuen GRUD-Werten im Frühling 2018 
bereitsteht, werden viele Landwirte 
und Fachorganisationen die Plan bilan-
zen neu berechnen müssen. n SBV

Nach wie vor ein Sorgenkind: Das Thema Milch. 
Bild: Pixabay
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